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Bebauungsplan „Heilbrunn-Engelfeld, 1. Änderung“ mit örtlichen Bauvorschriften 
Begründung zum Aufstellungsbeschluss gemäß § 2(1) BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB 
 
 
 
 
1 Planerfordernis / Geltungsbereich 

Für die Gestaltung des Quartiersplatzes im Baugebiet Heilbrunn – Engelsfeld im Ortsteil Söllingen 
wurde 2019 eine Planungswettbewerb durchgeführt. Zur Realisierung der in einer Überarbeitung des 
Wettbewerbsentwurfs weiterentwickelten nun vorliegenden Planung, muss der rechtskräftige Bebau-
ungsplan im betroffenen Teilbereich auf einer Fläche von ca. 1,2 ha geändert werden. Gleichzeitig 
sollen die bestehenden Festsetzungen auch für die benachbarten, bereits bebauten Grundstücke 
bezügl. der künftigen Bebaubarkeit vereinfacht und vereinheitlicht werden. 
Der Bebauungsplan „Heilbrunn-Engelfeld, 1. Änderung“ umfasst einen größtenteils unbebauten Be-
reich. Das Plangebiet des Bebauungsplans „Heilbrunn-Engelfeld, 1. Änderung“ ist Teil des rechts-
kräftigen Bebauungsplans „Heilbrunn-Engelfeld“. Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohn-
gebiet (§ 4 BauNVO) fest. 
 

2 Abgrenzung des Plangebiets / Örtliche Gegebenheiten 
Das Plangebiet „Heilbrunn-Engelfeld, 1. Änderung“ liegt zwischen Römerstraße, Heilbrunnerstraße 
und Merowingerstraße. Der Bereich ist teilweise durch Wohnen genutzt. Ansonsten werden bereits 
Erschließungsarbeiten durchgeführt. Für die Abgrenzung ist der Geltungsbereich aus dem Lageplan 
in der Fassung vom 05.02.2020 maßgeblich. 
 

3 Raumordnung, Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (FNP) 
Das Plangebiet ist im rechtskräftigen FNP des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe NVK als Wohn-
baufläche dargestellt. Mit der auch künftig geltenden Festsetzung als allgemeines Wohngebiet, bleibt 
der Bebauungsplan zur 1. Änderung weiterhin aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
  

4 Bestehendes Baurecht 
Das Plangebiet ist Teil des Bebauungsplans „Heilbrunn-Engelfeld“. Mit Inkrafttreten des Bebauungs-
plans werden die Festsetzungen des Bebauungsplans „Heilbrunn-Engelfeld“ für das Plangebiet au-
ßer Kraft gesetzt und durch die Maßgaben des künftigen Bebauungsplans ersetzt. 
 

5 Städtebauliche Ziele  
Das Plangebiet ist im Wesentlichen unbebaut Es ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. An-
grenzende Bereiche bzw. die bereits errichteten Gebäude im Planbereich dienen dem Wohnen. 
 
Mit den Festsetzungen soll folgendes ermöglicht werden: 
 Die Umsetzung des preisgekrönten Entwurfs aus dem Wettbewerb. 
 Eine dem benachbarten Wohnumfeld verträgliche Nutzungsstruktur. 
 Die Sicherung der städtebaulichen Entwicklung durch Baulinie, Baugrenzen und Höhenfestset-

zungen. 
 
Die Festsetzungen gelten bei einer künftigen Bebauung und Nutzungsänderungen. 
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6 Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

Das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB kann für Bebauungspläne angewendet werden, die 
der Innenentwicklung, Wieder-Nutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung oder anderen Maß-
nahmen der Innenentwicklung dienen. Diese Bebauungspläne sollen keiner förmlichen Umweltprü-
fung unterliegen. Gemäß 13a (1) Satz 2 Nr. 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren ohne UVP-Vorprüfung nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im 
Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als       
20.000 qm festgesetzt wird. Abweichungen vom Flächennutzungsplan (FNP) sind im Verfahren nach 
§ 13a BauGB lediglich zu berichtigen. 
 
Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB liegen vor: 
 
 Es handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a BauGB, denn 

der bestehende Bebauungsplan „Heilbrunn-Engelfeld“. wird geändert. 
 Die überbaubaren Grundflächen liegen unter dem Schwellenwert von 20 000 qm. 
 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgütern im Sinne des § 1 

(6) Nr. 7b BauGB („Natura 2000-Gebiete“). 
 Vorhaben, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, sind nicht geplant. 
 Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) zu beachten wären, bestehen nicht. 

 
7 Umweltprüfung/ Artenschutz/ Immissionen 

Das Verfahren gem. § 13a BauGB erfolgt ohne Durchführung einer Umweltprüfung. Eine Eingriffs-
Ausgleichs-Bewertung und die Erstellung eines Umweltberichtes einschl. Grünordnungsplanung sind 
im Verfahren nach § 13a BauGB nicht vorgesehen. 
 
Das Gebiet ist teilweise überbaut bzw. durch laufende Erschließungsarbeiten tangiert. Es ist daher 
davon auszugehen, dass artenschutzrechtliche Belange eher in geringem Umfang betroffen werden. 
Eine artenschutzrechtliche Ersteinschätzung ist vorgesehen. 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung sollen u.a. auch die Auswirkungen der Neupla-
nung bezügl. der benachbarten Nutzungen (Wohnen) geprüft werden. 
 

8 Erschließung, Ver- und Entsorgung 
Die Verkehrserschließung und die Ver- und Entsorgung des Plangebiets sind über die vorhandenen 
bzw. noch zu realisierenden Straßen und Platzbereiche sowie die örtlichen Netze gesichert. 
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9 Vorgesehene Bauplanungsrechtliche Festsetzungen / Örtliche Bauvorschriften 

Vorbehaltlich der weiteren Planung sind u.a. folgende Festsetzungen bzw. Änderungen geplant: 
 

 Anpassung von Baufenstern (Baugrenzen anpassen bzw. Entfall Baulinien). 
 Anpassung Höhenfestsetzungen in Nutzungsschablone 5 (Entfall Staffelgeschoss). 
 Einseitige Grenzbebauung Flst.Nr. 10050 bzw. Grenzbebauung/ Doppelhaus Flst.Nr. 10051 

und 10052: Änderung der Nutzungsschablone 4 von „offene Bauweise“ in „abweichende 
Bauweise“; Entfall des Dreieckssymbols zur Einschränkung von Haustypen / Ziel: Anpassung 
an tatsächliche Gegebenheiten. 

 Prüfung der Festsetzungen zu max. Höhen mit Bezugspunkt. 
 Festsetzungen zum Standort von Garagen und deren Zufahrten. 
 Ergänzende grünordnerische Festsetzungen / Beschränkung der Versiegelung. 
 Sofern erforderlich Festsetzungen, Regelungen zum Immissionsschutz. 
 Sofern erforderlich Festsetzungen, Regelungen zum Artenschutz. 
 Örtliche Bauvorschriften zum Stellplatznachweis für Wohnungen. 

 
 
 

Anlage: Lageplan mit Abgrenzung des Geltungsbereichs in der Fassung vom 05.02.2020 
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zwo/elf	Architekten	PartmbB	und	Gassmann	Architekten Konzept	C Legende
Familienheim	Pforzheim-Karlsruhe	GbR Baufeld	1	+	2:	Geschosswohnungsbau	mit	Tiefgarage MFH Mehrfamilienhaus
293	Pfinztal-Söllingen	-	Baugebiet	Heilbrunn-Engelfeld Baufeld	3	+	4:	Stadthäuser	mit	integrierten	Garagen WE Wohneinheit

Baufeld	5:	Wohnen	und	Gewerbe	mit	Quartiersgarage GE Gewerbeeinheit
Anpassungserfordernisse	Bebauungsplan	"Heilbrunn-Engelfeld" Stellplätze	sind	teilweise	in	Quartiersgarage	(QG)	nachgewiesen REH Reihenendhaus

Berechnungsformeln: RMH Reihenmittelhaus
Wohneinheit	(WE) 1,5	je	WE BVG Büro-	und	Verwaltungsgebäude
Gewerbe/Büros/Praxen	(GE) 1,0	je	40	m2	NUF GH	mit	Whg Geschäftshaus	mit	Wohnungen
(jeweils	aufgerundet) HST Hoher	Standard

Stand	Vorplanung:	09.03.20,	Überarbeitung	10.03.20 QG Quartiersgarage	in	Baufeld	5

Erfordernis

Baufeld	1 1 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage
2 Parkierung	im	EG	in	Garagen	innerhalb	des	Gebäudes	und	auf	der	angrenzenden	Freifläche
3 Abstand	5,0	m	vor	Garage	bis	zum	Straßenraum:	Entfall	(wie	in	Planstraße	D2)	oder	Änderung,	beachte	B-Plan	5.2	b)	i.	V.	m.	5.2	c)
4 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(festgelegter	Abstand	zur	Straße	von	3,0	m	wg.	Flucht	Baufenster	dabei	eingehalten)
5 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	2 1 Erweiterung	Planzeichen	Tiefgarage	auf	gesamtes	Grundstück
2 Verschiebung	Baufenster	Haus	1	um	1,0	m	in	Längsrichtung	des	Grundstücks	nach	Norden
3 Verringerung	Gasse	zwischen	Haus	1	und	2	auf	4,0	m
4 eingeschossiger	Zwischenbau	als	Nebengebäude	zwischen	Haus	1	und	2
5 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(siehe	Erläuterung	auf	nächster	Seite)
6 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
7 Abdeckung	Tiefgaragenrampe	in	Höhe	definieren,	da	in	Abstandsflächen	gelegen
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	3 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	4 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
2 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	5 1 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	der	Nutzungsschablone	6	für	Gebäude	zum	Quartiersplatz
mit	Quartiersgarage 2 Quartiersgarage	auf	der	Fläche	der	Nutzungsschablonen	6	und	des	bisherigen	Gebäudeabstands

3 Zufahrten	zur	Quartiersgarage	in	Planstraße	D1	und	D2
4 einheitliches	gemeinsames	Baufenster	für	Quartiersgarage	(einschl.	Erfordernisse	Schallschutz,	vgl.	5)
5 Baufenster	anpassen	für	Wohnungen	auf	Quartiersgarage
6 Bewertung	möglicher	Schallschutzelemente	im	Sinne	von	§5(6)	Nr.	2	LBO	(untergeordn.	Bauteile,	Vorbauten)
7 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	für	Wohnungen	auf	Nutzungsschablone	6
8 GFZ	prüfen,	ggf.	Anforderung	GFZ	in	Nutzungsschablonen	5	und	6	entfallen	lassen
9 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
10 Reduzierung	Gebäudevolumen	im	südwestl.	Bereich	aufgrund	Erschließung	und	Optimierung	Freiflächenkonzept	(neu	GR	24.03/	siehe	S.11)
11 Anpassung	Stellplatzschlüssel	auf	1,5	gemäß	rechtskräftigem	Bebauungsplan	(neu	GR	24.03/	siehe	S.15)

aufgestellt:	Karlsruhe,	10.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	14.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	15.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	17.01.20,	ms

Baufeld 1

B-Plan aktuell B-Plan neu

Baufeld 1
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zwo/elf	Architekten	PartmbB	und	Gassmann	Architekten Konzept	C Legende
Familienheim	Pforzheim-Karlsruhe	GbR Baufeld	1	+	2:	Geschosswohnungsbau	mit	Tiefgarage MFH Mehrfamilienhaus
293	Pfinztal-Söllingen	-	Baugebiet	Heilbrunn-Engelfeld Baufeld	3	+	4:	Stadthäuser	mit	integrierten	Garagen WE Wohneinheit

Baufeld	5:	Wohnen	und	Gewerbe	mit	Quartiersgarage GE Gewerbeeinheit
Anpassungserfordernisse	Bebauungsplan	"Heilbrunn-Engelfeld" Stellplätze	sind	teilweise	in	Quartiersgarage	(QG)	nachgewiesen REH Reihenendhaus

Berechnungsformeln: RMH Reihenmittelhaus
Wohneinheit	(WE) 1,5	je	WE BVG Büro-	und	Verwaltungsgebäude
Gewerbe/Büros/Praxen	(GE) 1,0	je	40	m2	NUF GH	mit	Whg Geschäftshaus	mit	Wohnungen
(jeweils	aufgerundet) HST Hoher	Standard

Stand	Vorplanung:	09.03.20,	Überarbeitung	10.03.20 QG Quartiersgarage	in	Baufeld	5

Erfordernis

Baufeld	1 1 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage
2 Parkierung	im	EG	in	Garagen	innerhalb	des	Gebäudes	und	auf	der	angrenzenden	Freifläche
3 Abstand	5,0	m	vor	Garage	bis	zum	Straßenraum:	Entfall	(wie	in	Planstraße	D2)	oder	Änderung,	beachte	B-Plan	5.2	b)	i.	V.	m.	5.2	c)
4 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(festgelegter	Abstand	zur	Straße	von	3,0	m	wg.	Flucht	Baufenster	dabei	eingehalten)
5 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	2 1 Erweiterung	Planzeichen	Tiefgarage	auf	gesamtes	Grundstück
2 Verschiebung	Baufenster	Haus	1	um	1,0	m	in	Längsrichtung	des	Grundstücks	nach	Norden
3 Verringerung	Gasse	zwischen	Haus	1	und	2	auf	4,0	m
4 eingeschossiger	Zwischenbau	als	Nebengebäude	zwischen	Haus	1	und	2
5 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(siehe	Erläuterung	auf	nächster	Seite)
6 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
7 Abdeckung	Tiefgaragenrampe	in	Höhe	definieren,	da	in	Abstandsflächen	gelegen
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	3 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	4 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
2 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	5 1 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	der	Nutzungsschablone	6	für	Gebäude	zum	Quartiersplatz
mit	Quartiersgarage 2 Quartiersgarage	auf	der	Fläche	der	Nutzungsschablonen	6	und	des	bisherigen	Gebäudeabstands

3 Zufahrten	zur	Quartiersgarage	in	Planstraße	D1	und	D2
4 einheitliches	gemeinsames	Baufenster	für	Quartiersgarage	(einschl.	Erfordernisse	Schallschutz,	vgl.	5)
5 Baufenster	anpassen	für	Wohnungen	auf	Quartiersgarage
6 Bewertung	möglicher	Schallschutzelemente	im	Sinne	von	§5(6)	Nr.	2	LBO	(untergeordn.	Bauteile,	Vorbauten)
7 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	für	Wohnungen	auf	Nutzungsschablone	6
8 GFZ	prüfen,	ggf.	Anforderung	GFZ	in	Nutzungsschablonen	5	und	6	entfallen	lassen
9 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
10 Reduzierung	Gebäudevolumen	im	südwestl.	Bereich	aufgrund	Erschließung	und	Optimierung	Freiflächenkonzept	(neu	GR	24.03/	siehe	S.11)
11 Anpassung	Stellplatzschlüssel	auf	1,5	gemäß	rechtskräftigem	Bebauungsplan	(neu	GR	24.03/	siehe	S.15)

aufgestellt:	Karlsruhe,	10.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	14.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	15.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	17.01.20,	ms

B-Plan aktuell B-Plan neu

Baufeld 2
Baufeld 2

Maßliche Anpassung

zu TU vom 03/03
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zwo/elf	Architekten	PartmbB	und	Gassmann	Architekten Konzept	C Legende
Familienheim	Pforzheim-Karlsruhe	GbR Baufeld	1	+	2:	Geschosswohnungsbau	mit	Tiefgarage MFH Mehrfamilienhaus
293	Pfinztal-Söllingen	-	Baugebiet	Heilbrunn-Engelfeld Baufeld	3	+	4:	Stadthäuser	mit	integrierten	Garagen WE Wohneinheit

Baufeld	5:	Wohnen	und	Gewerbe	mit	Quartiersgarage GE Gewerbeeinheit
Anpassungserfordernisse	Bebauungsplan	"Heilbrunn-Engelfeld" Stellplätze	sind	teilweise	in	Quartiersgarage	(QG)	nachgewiesen REH Reihenendhaus

Berechnungsformeln: RMH Reihenmittelhaus
Wohneinheit	(WE) 1,5	je	WE BVG Büro-	und	Verwaltungsgebäude
Gewerbe/Büros/Praxen	(GE) 1,0	je	40	m2	NUF GH	mit	Whg Geschäftshaus	mit	Wohnungen
(jeweils	aufgerundet) HST Hoher	Standard

Stand	Vorplanung:	09.03.20,	Überarbeitung	10.03.20 QG Quartiersgarage	in	Baufeld	5

Erfordernis

Baufeld	1 1 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage
2 Parkierung	im	EG	in	Garagen	innerhalb	des	Gebäudes	und	auf	der	angrenzenden	Freifläche
3 Abstand	5,0	m	vor	Garage	bis	zum	Straßenraum:	Entfall	(wie	in	Planstraße	D2)	oder	Änderung,	beachte	B-Plan	5.2	b)	i.	V.	m.	5.2	c)
4 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(festgelegter	Abstand	zur	Straße	von	3,0	m	wg.	Flucht	Baufenster	dabei	eingehalten)
5 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	2 1 Erweiterung	Planzeichen	Tiefgarage	auf	gesamtes	Grundstück
2 Verschiebung	Baufenster	Haus	1	um	1,0	m	in	Längsrichtung	des	Grundstücks	nach	Norden
3 Verringerung	Gasse	zwischen	Haus	1	und	2	auf	4,0	m
4 eingeschossiger	Zwischenbau	als	Nebengebäude	zwischen	Haus	1	und	2
5 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(siehe	Erläuterung	auf	nächster	Seite)
6 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
7 Abdeckung	Tiefgaragenrampe	in	Höhe	definieren,	da	in	Abstandsflächen	gelegen
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	3 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	4 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
2 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	5 1 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	der	Nutzungsschablone	6	für	Gebäude	zum	Quartiersplatz
mit	Quartiersgarage 2 Quartiersgarage	auf	der	Fläche	der	Nutzungsschablonen	6	und	des	bisherigen	Gebäudeabstands

3 Zufahrten	zur	Quartiersgarage	in	Planstraße	D1	und	D2
4 einheitliches	gemeinsames	Baufenster	für	Quartiersgarage	(einschl.	Erfordernisse	Schallschutz,	vgl.	5)
5 Baufenster	anpassen	für	Wohnungen	auf	Quartiersgarage
6 Bewertung	möglicher	Schallschutzelemente	im	Sinne	von	§5(6)	Nr.	2	LBO	(untergeordn.	Bauteile,	Vorbauten)
7 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	für	Wohnungen	auf	Nutzungsschablone	6
8 GFZ	prüfen,	ggf.	Anforderung	GFZ	in	Nutzungsschablonen	5	und	6	entfallen	lassen
9 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
10 Reduzierung	Gebäudevolumen	im	südwestl.	Bereich	aufgrund	Erschließung	und	Optimierung	Freiflächenkonzept	(neu	GR	24.03/	siehe	S.11)
11 Anpassung	Stellplatzschlüssel	auf	1,5	gemäß	rechtskräftigem	Bebauungsplan	(neu	GR	24.03/	siehe	S.15)

aufgestellt:	Karlsruhe,	10.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	14.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	15.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	17.01.20,	ms

B-Plan aktuell B-Plan neu

Baufeld 3

Baufeld 3
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zwo/elf	Architekten	PartmbB	und	Gassmann	Architekten Konzept	C Legende
Familienheim	Pforzheim-Karlsruhe	GbR Baufeld	1	+	2:	Geschosswohnungsbau	mit	Tiefgarage MFH Mehrfamilienhaus
293	Pfinztal-Söllingen	-	Baugebiet	Heilbrunn-Engelfeld Baufeld	3	+	4:	Stadthäuser	mit	integrierten	Garagen WE Wohneinheit

Baufeld	5:	Wohnen	und	Gewerbe	mit	Quartiersgarage GE Gewerbeeinheit
Anpassungserfordernisse	Bebauungsplan	"Heilbrunn-Engelfeld" Stellplätze	sind	teilweise	in	Quartiersgarage	(QG)	nachgewiesen REH Reihenendhaus

Berechnungsformeln: RMH Reihenmittelhaus
Wohneinheit	(WE) 1,5	je	WE BVG Büro-	und	Verwaltungsgebäude
Gewerbe/Büros/Praxen	(GE) 1,0	je	40	m2	NUF GH	mit	Whg Geschäftshaus	mit	Wohnungen
(jeweils	aufgerundet) HST Hoher	Standard

Stand	Vorplanung:	09.03.20,	Überarbeitung	10.03.20 QG Quartiersgarage	in	Baufeld	5

Erfordernis

Baufeld	1 1 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage
2 Parkierung	im	EG	in	Garagen	innerhalb	des	Gebäudes	und	auf	der	angrenzenden	Freifläche
3 Abstand	5,0	m	vor	Garage	bis	zum	Straßenraum:	Entfall	(wie	in	Planstraße	D2)	oder	Änderung,	beachte	B-Plan	5.2	b)	i.	V.	m.	5.2	c)
4 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(festgelegter	Abstand	zur	Straße	von	3,0	m	wg.	Flucht	Baufenster	dabei	eingehalten)
5 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	2 1 Erweiterung	Planzeichen	Tiefgarage	auf	gesamtes	Grundstück
2 Verschiebung	Baufenster	Haus	1	um	1,0	m	in	Längsrichtung	des	Grundstücks	nach	Norden
3 Verringerung	Gasse	zwischen	Haus	1	und	2	auf	4,0	m
4 eingeschossiger	Zwischenbau	als	Nebengebäude	zwischen	Haus	1	und	2
5 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(siehe	Erläuterung	auf	nächster	Seite)
6 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
7 Abdeckung	Tiefgaragenrampe	in	Höhe	definieren,	da	in	Abstandsflächen	gelegen
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	3 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	4 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
2 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	5 1 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	der	Nutzungsschablone	6	für	Gebäude	zum	Quartiersplatz
mit	Quartiersgarage 2 Quartiersgarage	auf	der	Fläche	der	Nutzungsschablonen	6	und	des	bisherigen	Gebäudeabstands

3 Zufahrten	zur	Quartiersgarage	in	Planstraße	D1	und	D2
4 einheitliches	gemeinsames	Baufenster	für	Quartiersgarage	(einschl.	Erfordernisse	Schallschutz,	vgl.	5)
5 Baufenster	anpassen	für	Wohnungen	auf	Quartiersgarage
6 Bewertung	möglicher	Schallschutzelemente	im	Sinne	von	§5(6)	Nr.	2	LBO	(untergeordn.	Bauteile,	Vorbauten)
7 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	für	Wohnungen	auf	Nutzungsschablone	6
8 GFZ	prüfen,	ggf.	Anforderung	GFZ	in	Nutzungsschablonen	5	und	6	entfallen	lassen
9 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
10 Reduzierung	Gebäudevolumen	im	südwestl.	Bereich	aufgrund	Erschließung	und	Optimierung	Freiflächenkonzept	(neu	GR	24.03/	siehe	S.11)
11 Anpassung	Stellplatzschlüssel	auf	1,5	gemäß	rechtskräftigem	Bebauungsplan	(neu	GR	24.03/	siehe	S.15)

aufgestellt:	Karlsruhe,	10.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	14.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	15.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	17.01.20,	ms

B-Plan aktuell B-Plan neu

Baufeld 4

Baufeld 4
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zwo/elf	Architekten	PartmbB	und	Gassmann	Architekten Konzept	C Legende
Familienheim	Pforzheim-Karlsruhe	GbR Baufeld	1	+	2:	Geschosswohnungsbau	mit	Tiefgarage MFH Mehrfamilienhaus
293	Pfinztal-Söllingen	-	Baugebiet	Heilbrunn-Engelfeld Baufeld	3	+	4:	Stadthäuser	mit	integrierten	Garagen WE Wohneinheit

Baufeld	5:	Wohnen	und	Gewerbe	mit	Quartiersgarage GE Gewerbeeinheit
Anpassungserfordernisse	Bebauungsplan	"Heilbrunn-Engelfeld" Stellplätze	sind	teilweise	in	Quartiersgarage	(QG)	nachgewiesen REH Reihenendhaus

Berechnungsformeln: RMH Reihenmittelhaus
Wohneinheit	(WE) 1,5	je	WE BVG Büro-	und	Verwaltungsgebäude
Gewerbe/Büros/Praxen	(GE) 1,0	je	40	m2	NUF GH	mit	Whg Geschäftshaus	mit	Wohnungen
(jeweils	aufgerundet) HST Hoher	Standard

Stand	Vorplanung:	09.03.20,	Überarbeitung	10.03.20 QG Quartiersgarage	in	Baufeld	5

Erfordernis

Baufeld	1 1 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage
2 Parkierung	im	EG	in	Garagen	innerhalb	des	Gebäudes	und	auf	der	angrenzenden	Freifläche
3 Abstand	5,0	m	vor	Garage	bis	zum	Straßenraum:	Entfall	(wie	in	Planstraße	D2)	oder	Änderung,	beachte	B-Plan	5.2	b)	i.	V.	m.	5.2	c)
4 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(festgelegter	Abstand	zur	Straße	von	3,0	m	wg.	Flucht	Baufenster	dabei	eingehalten)
5 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	2 1 Erweiterung	Planzeichen	Tiefgarage	auf	gesamtes	Grundstück
2 Verschiebung	Baufenster	Haus	1	um	1,0	m	in	Längsrichtung	des	Grundstücks	nach	Norden
3 Verringerung	Gasse	zwischen	Haus	1	und	2	auf	4,0	m
4 eingeschossiger	Zwischenbau	als	Nebengebäude	zwischen	Haus	1	und	2
5 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(siehe	Erläuterung	auf	nächster	Seite)
6 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
7 Abdeckung	Tiefgaragenrampe	in	Höhe	definieren,	da	in	Abstandsflächen	gelegen
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	3 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	4 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
2 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	5 1 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	der	Nutzungsschablone	6	für	Gebäude	zum	Quartiersplatz
mit	Quartiersgarage 2 Quartiersgarage	auf	der	Fläche	der	Nutzungsschablonen	6	und	des	bisherigen	Gebäudeabstands

3 Zufahrten	zur	Quartiersgarage	in	Planstraße	D1	und	D2
4 einheitliches	gemeinsames	Baufenster	für	Quartiersgarage	(einschl.	Erfordernisse	Schallschutz,	vgl.	5)
5 Baufenster	anpassen	für	Wohnungen	auf	Quartiersgarage
6 Bewertung	möglicher	Schallschutzelemente	im	Sinne	von	§5(6)	Nr.	2	LBO	(untergeordn.	Bauteile,	Vorbauten)
7 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	für	Wohnungen	auf	Nutzungsschablone	6
8 GFZ	prüfen,	ggf.	Anforderung	GFZ	in	Nutzungsschablonen	5	und	6	entfallen	lassen
9 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
10 Reduzierung	Gebäudevolumen	im	südwestl.	Bereich	aufgrund	Erschließung	und	Optimierung	Freiflächenkonzept	(neu	GR	24.03/	siehe	S.11)
11 Anpassung	Stellplatzschlüssel	auf	1,5	gemäß	rechtskräftigem	Bebauungsplan	(neu	GR	24.03/	siehe	S.15)

aufgestellt:	Karlsruhe,	10.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	14.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	15.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	17.01.20,	ms

B-Plan aktuell B-Plan neu

Änderung zu Vorla
ge in

 TU vom 03/03/Baufeld 5
Baufeld 5
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Bebauungsplan Überarbeitung Baufeld 5 (Stand GR 24/03/20)Projekt Baufeld 5 (Stand TU 03/03/20)

zwo/elf	Architekten	PartmbB	und	Gassmann	Architekten Konzept	C Legende
Familienheim	Pforzheim-Karlsruhe	GbR Baufeld	1	+	2:	Geschosswohnungsbau	mit	Tiefgarage MFH Mehrfamilienhaus
293	Pfinztal-Söllingen	-	Baugebiet	Heilbrunn-Engelfeld Baufeld	3	+	4:	Stadthäuser	mit	integrierten	Garagen WE Wohneinheit

Baufeld	5:	Wohnen	und	Gewerbe	mit	Quartiersgarage GE Gewerbeeinheit
Anpassungserfordernisse	Bebauungsplan	"Heilbrunn-Engelfeld" Stellplätze	sind	teilweise	in	Quartiersgarage	(QG)	nachgewiesen REH Reihenendhaus

Berechnungsformeln: RMH Reihenmittelhaus
Wohneinheit	(WE) 1,5	je	WE BVG Büro-	und	Verwaltungsgebäude
Gewerbe/Büros/Praxen	(GE) 1,0	je	40	m2	NUF GH	mit	Whg Geschäftshaus	mit	Wohnungen
(jeweils	aufgerundet) HST Hoher	Standard

Stand	Vorplanung:	09.03.20,	Überarbeitung	10.03.20 QG Quartiersgarage	in	Baufeld	5

Erfordernis

Baufeld	1 1 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage
2 Parkierung	im	EG	in	Garagen	innerhalb	des	Gebäudes	und	auf	der	angrenzenden	Freifläche
3 Abstand	5,0	m	vor	Garage	bis	zum	Straßenraum:	Entfall	(wie	in	Planstraße	D2)	oder	Änderung,	beachte	B-Plan	5.2	b)	i.	V.	m.	5.2	c)
4 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(festgelegter	Abstand	zur	Straße	von	3,0	m	wg.	Flucht	Baufenster	dabei	eingehalten)
5 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	2 1 Erweiterung	Planzeichen	Tiefgarage	auf	gesamtes	Grundstück
2 Verschiebung	Baufenster	Haus	1	um	1,0	m	in	Längsrichtung	des	Grundstücks	nach	Norden
3 Verringerung	Gasse	zwischen	Haus	1	und	2	auf	4,0	m
4 eingeschossiger	Zwischenbau	als	Nebengebäude	zwischen	Haus	1	und	2
5 Baufenster	vertiefen	um	1,0	m	(siehe	Erläuterung	auf	nächster	Seite)
6 Einfassung	geplanter	und	möglicher	Nebenanlagen	über	die	Maße	gem.	LBO	hinaus	absichern
7 Abdeckung	Tiefgaragenrampe	in	Höhe	definieren,	da	in	Abstandsflächen	gelegen
6 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	3 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	4 1 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
2 Entfall	Planzeichen	Tiefgarage	(neu	GR	24.03.)

Baufeld	5 1 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	der	Nutzungsschablone	6	für	Gebäude	zum	Quartiersplatz
mit	Quartiersgarage 2 Quartiersgarage	auf	der	Fläche	der	Nutzungsschablonen	6	und	des	bisherigen	Gebäudeabstands

3 Zufahrten	zur	Quartiersgarage	in	Planstraße	D1	und	D2
4 einheitliches	gemeinsames	Baufenster	für	Quartiersgarage	(einschl.	Erfordernisse	Schallschutz,	vgl.	5)
5 Baufenster	anpassen	für	Wohnungen	auf	Quartiersgarage
6 Bewertung	möglicher	Schallschutzelemente	im	Sinne	von	§5(6)	Nr.	2	LBO	(untergeordn.	Bauteile,	Vorbauten)
7 Anpassung	Wand-/Gebäudehöhe	für	Wohnungen	auf	Nutzungsschablone	6
8 GFZ	prüfen,	ggf.	Anforderung	GFZ	in	Nutzungsschablonen	5	und	6	entfallen	lassen
9 Änderung	Baulinien	zu	Baugrenzen	(neu	GR	24.03.)
10 Reduzierung	Gebäudevolumen	im	südwestl.	Bereich	aufgrund	Erschließung	und	Optimierung	Freiflächenkonzept	(neu	GR	24.03/	siehe	S.11)
11 Anpassung	Stellplatzschlüssel	auf	1,5	gemäß	rechtskräftigem	Bebauungsplan	(neu	GR	24.03/	siehe	S.15)

aufgestellt:	Karlsruhe,	10.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	14.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	15.01.20,	ms
überarbeitet:	Karlsruhe,	17.01.20,	ms
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Strauchbeet

Intensivbegrünung
auf Garagenebene

Extensivbegrünung
auf Flachdächern

Solitärbaum

Unversiegelte Oberfläche

BaUFELD 5 _ koNzEpT zUR FREIRaUMGEsTaLTUNG



NEUE MITTE  HEILBRUNN-ENGELFELD |   Pfinztal söllingen  

FaMILIENHEIM   Karlsruhe   Pforzheim   gBr

Vorlage Gemeinderat_Erläuterungen zur Anpassung  B-Plan 24/03/2020 
gassmann architekten & zwo/elf architekten 12

Ergänzung des Ensembles durch 
Quartiersgarage zur Aufnahme von 
Stellplätzen (u.a. der Baufelder 1-4)

Ergänzung Laubengang an Rückfassade 
des Vorderhauses 

Reduzierung des Gebäudevolumens zum Platz
(Entfall des Staffelgeschosses)

Änderungen des Bauvolumens 
von B-Plan aktuell zu B-Plan neu

Ergänzung rückwärtige Bebauung 

Reduzierung des Gebäudevolumens

BaUFELD 5 _ äNDERUNG DEs BaUvoLUMENs
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154,10154,15

157,65

160,485

163,42

151,15

Fahrradkeller Garage EG

Garage UG

Gewerbe-

einheit 2

Fahrradkeller
Keller/HAR

4,5 Zi-Maisonette-Whg 4,5 Zi-Maisonette-Whg WohnenWohnen

BaUFELD 5 _ pLaNUNG

BaUFELD 5 _UG BaUFELD 5 _EG

BaUFELD 5 _QUERscHNITT

Änderung zu Vorlage in TU vom 03/03Änderung zu Vorlage in TU vom 03/03
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154,10154,15

157,65

160,485

163,42

151,15

Fahrradkeller Garage EG

Garage UG

Gewerbe-

einheit 2

Fahrradkeller
Keller/HAR

4,5 Zi-Maisonette-Whg 4,5 Zi-Maisonette-Whg WohnenWohnen

BaUFELD 5 _QUERscHNITT

BaUFELD 5 _oG BaUFELD 5 _DG
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sTELLpLäTzE 

stellplätzschlüssel  1,5  (gemäß B-plan) 

GA / TG
52 Stpl.

TG
16 Stpl.

Garage 
und 
Carport
7 Stpl.

2

4

1

3

4 Stpl.

4 Stpl.

2

1

8 WE

8 WE

Parken

Wohnen

2

1

8 WE

8 WE

7 WE

5

WH

WH

WH

3
3 WE

5
17 WE

4,5
 Z

i.
4,5

 Z
i.

4,5
 Z

i.
2,5

 Z
i.

2 Zi.W.

2 Zi.W.

2 Zi.W.

2 Zi.W.

4,5
 Z

i.
4,5

 Z
i.

4,5
 Z

i.

2 Zi.W.2 Zi.W.

2 Zi.W.

2 Zi.W.

2 Zi.W.

2 Zi.W.

Gewerbe 2
Gewerbe 3

Gewerbe 1

4
4 WE

WH

WH

WH

WH

Bebauungskonzept 
mit Baufeld 5

Vorplanung_Stand 10.03.2020

5 Zi.W.

4 Zi.W.
2 Zi.W.

5 Zi.W.
3 Zi.W.

2 Zi.W.
2 Zi.W.

5 Zi.W.
3 Zi.W.

4 Zi.W.
2 Zi.W.

5 Zi.W.
3 Zi.W.

4 Zi.W.
2 Zi.W.

5 Zi.W.
3 Zi.W.

4 Zi.W.
2 Zi.W.

5 Zi.W.
3 Zi.W.

4 Zi.W.
2 Zi.W.

Baufeld WE erforderl. Stellpl. auf eigenem Baufeld auf Baufeld 5  geplante Stellplätze

Baufeld 1   
Wohungsbau   7 WE   11 Stpl.    7 Stpl. + 4 Stpl. =     11 Stpl. 

Baufeld  2

Wohungsbau 16 WE 24 Stpl. 16 Stpl. + 8 Stpl. =   24 Stpl. 

Baufeld 3   
Reihenhäuser 3 WE    5 Stpl.     4 Stpl.  +  1 Stpl. =         5 Stpl.  

Baufeld 4   
Reihenhäuser 4 WE    6 Stpl.    4 Stpl. + 2 Stpl. =     6 Stpl.

Baufeld 5

Wohungsbau 17 WE 26 Stpl.         26 Stpl.     26 Stpl.
Gewerbe* 395 qm    9 Stpl.     9 Stpl.      9 Stpl. 
Reserveplätze  2 Stpl.      2 Stpl.

* pro 40 qm Gewerbefläche 1 Stpl.  abzüglich ÖPNV-Faktor

47 WE +

Gesamt                395 qm Gewerbe         81  Stpl.       31 Stpl. + 52 Stpl.  83 Stpl.**

**davon barrierefrei          8 Stpl.

10.03.2020 mt/ zwo-elf
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